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1  Kein Urlaubsanspruch für Zeiten von Kurzarbeit! 
    BAG, Urteile vom 30.11.2021 (9 AZR 225/21 und 9 AZR 234/21), Pressemitteilung Nr. 41/21 
 
Das Bundesarbeitsgericht hat nun 
zwei weitere wichtige Entscheidungen 
in Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie getroffen.  
 
Bislang war offen, ob für Zeiten, in 
denen Kurzarbeit angeordnet war, 
ähnlich wie in Zeiten einer Arbeitsun-
fähigkeit ein Urlaubsanspruch er-
worben wird. Diese Frage hat das 
BAG nun verneint und ausgeführt, 
dass der Urlaubsanspruch für Kurz-
arbeitszeiten gekürzt werden kann. In 
der Pressemitteilung heißt es: 
 
"Fallen aufgrund von Kurzarbeit 
einzelne Arbeitstage vollständig aus, 
ist dies bei der Berechnung des 
Jahresurlaubs zu berücksichtigen. 
 
Die Klägerin ist bei der Beklagten drei 
Tage wöchentlich als Verkaufshilfe mit 
Backtätigkeiten beschäftigt. Bei einer 
Sechstagewoche hätte ihr nach dem 
Arbeitsvertrag ein jährlicher Er-
holungsurlaub von 28 Werktagen zu-
gestanden. Dies entsprach bei einer 
vereinbarten Dreitagewoche einem 
Urlaubsanspruch von 14 Arbeitstagen. 
 
Aufgrund Arbeitsausfalls durch die 
Corona-Pandemie führte die Beklagte 
Kurzarbeit ein. Dazu trafen die 
Parteien Kurzarbeitsvereinbarungen, 
auf deren Grundlage die Klägerin ua. 
in den Monaten April, Mai und Oktober 
2020 vollständig von der Arbeitspflicht 
befreit war und in den Monaten Nov-
ember und Dezember 2020 insgesamt 
nur an fünf Tagen arbeitete. 
 
Aus Anlass der kurzarbeitsbedingten 
Arbeitsausfälle nahm die Beklagte 
eine Neuberechnung des Urlaubs vor. 
Sie bezifferte den Jahresurlaub der 
Klägerin für das Jahr 2020 auf 11,5 

Arbeitstage. Dagegen hat sich die 
Klägerin mit der vorliegenden Klage 
gewandt. Sie hat den Standpunkt ein-
genommen, kurzarbeitsbedingt ausge-
fallene Arbeitstage müssten urlaubs-
rechtlich wie Arbeitstage gewertet 
werden. Die Beklagte sei daher nicht 
berechtigt gewesen, den Urlaub zu 
kürzen. Für das Jahr 2020 stünden ihr 
weitere 2,5 Urlaubstage zu.  
 
Die Vorinstanzen haben die Klage ab-
gewiesen. Die Revision der Klägerin 
hatte beim Neunten Senat des 
Bundesarbeitsgerichts keinen Erfolg. 
Die Klägerin hat gegen die Beklagte 
keinen Anspruch auf weitere 2,5 
Arbeitstage Erholungsurlaub für das 
Kalenderjahr 2020. Nach § 3 Abs. 1 
BUrlG beläuft sich der Anspruch auf 
bezahlten Jahresurlaub bei einer 
gleichmäßigen Verteilung der Arbeit 
auf sechs Tage in der Woche auf 24 
Werktage. Ist die Arbeitszeit eines 
Arbeitnehmers nach dem Arbeits-
vertrag auf weniger oder mehr als 
sechs Arbeitstage in der Kalender-
woche verteilt, ist die Anzahl der Ur-
laubstage grundsätzlich unter Berück-
sichtigung des für das Urlaubsjahr 
maßgeblichen Arbeitsrhythmus zu 
berechnen, um für alle Arbeitnehmer 
eine gleichwertige Urlaubsdauer zu 
gewährleisten (24 Werktage x Anzahl 
der Tage mit Arbeitspflicht geteilt 
durch 312 Werktage).* Dies gilt 
entsprechend für den vertraglichen 
Mehrurlaub, wenn die Arbeitsvertrags-
parteien – wie im vorliegenden Fall – 
für die Berechnung des Urlaubsan-
spruchs keine von § 3 Abs. 1 BUrlG 
abweichende Vereinbarung getroffen 
haben. 
 
Bei der vertraglichen Dreitagewoche 
der Klägerin errechnete sich zunächst 

ein Jahresurlaub von 14 Arbeitstagen 
(28 Werktage x 156 Tage mit Arbeits-
pflicht geteilt durch 312 Werktage). 
Der kurzarbeitsbedingte Ausfall 
ganzer Arbeitstage rechtfertigte eine 
unterjährige Neuberechnung des 
Urlaubsanspruchs. Aufgrund einzel-
vertraglich vereinbarter Kurzarbeit 
ausgefallene Arbeitstage sind weder 
nach nationalem Recht noch nach 
Unionsrecht Zeiten mit Arbeitspflicht 
gleichzustellen. Der Urlaubsanspruch 
der Klägerin aus dem Kalenderjahr 
2020 übersteigt deshalb nicht die von 
der Beklagten berechneten 11,5 
Arbeitstage. Allein bei Zugrunde-
legung der drei Monate, in denen die 
Arbeit vollständig ausgefallen ist, hätte 
die Klägerin lediglich einen Urlaubs-
anspruch von 10,5 Arbeitstagen (28 
Werktage x 117 Tage mit Arbeits-
pflicht geteilt durch 312 Werktage). 
... 
* Rechtsprechung des Senats vgl. 
BAG 19. März 2019 – 9 AZR 406/17 – 
(Sonderurlaub); vgl. 24. September 
2019 – 9 AZR 481/18 – (Altersteil-
zeit)." 
 
Das BAG hat in dem Urteil also sogar 
auch deutlich gemacht, dass der 
Arbeitgeber den Urlaubsanspruch 
noch weiter hätte kürzen dürfen. 
 
In einem weiteren Urteil vom gleichen 
Tage hat das BAG zudem ent-
schieden, dass diese Grundsätze 
auch dann gelten, wenn die Kurzarbeit 
wirksam aufgrund einer Betriebsver-
einbarung eingeführt worden ist. 
 
Natürlich gelten diese Grundsätze 
nicht nur bei Kurzarbeit aufgrund der 
Corona-Pandemie, sondern auch 
sonst bei Einführung von Kurzarbeit. 
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2  Schwerbehinderung: Entschädigungspflicht wegen unterlassener Meldung eines Arbeitsplatzes an die Arbeitsagentur 
    BAG, Urteil vom 25.11.2021 (8 AZR 313/20), Pressemitteilung Nr. 40/21 
 
Das BAG hat entschieden, dass be-
reits die unterlassene Meldung eines 
ausgeschriebenen Arbeitsplatzes an 
die Arbeitsagentur eine Entschä-
digungspflicht des öffentlichen Arbeit-
gebers gegenüber einem nicht berück-
sichtigten schwerbehinderten Be-
werber auslöst. In der Pressemit-
teilung heißt es auszugsweise: 
 
"... Die Revision des Klägers hatte vor 
dem Achten Senat des Bundesarbeits-
gerichts Erfolg. Entgegen der An-
nahme des Landesarbeitsgerichts hat 
der beklagte Landkreis den Kläger 
wegen der Schwerbehinderung be-
nachteiligt und schuldet ihm deshalb 
die Zahlung einer angemessenen Ent-

schädigung nach § 15 Abs. 2 AGG. 
Der beklagte Landkreis hatte es ent-
gegen § 165 Satz 1 SGB IX unter-
lassen, den ausgeschriebenen, mit 
schwerbehinderten Menschen besetz-
baren Arbeitsplatz der zuständigen 
Agentur für Arbeit zu melden. Die 
Veröffentlichung des Stellenangebots 
über die Jobbörse der Bundesagentur 
für Arbeit stellt keine Meldung iSv. § 
165 Satz 1 SGB IX dar. Der Umstand 
der unterlassenen Meldung begründet 
die Vermutung, dass der Kläger im 
Auswahl-/Stellenbesetzungsverfahren 
wegen der Schwerbehinderung nicht 
berücksichtigt und damit wegen der 
Schwerbehinderung benachteiligt 
wurde. Danach kam es nicht mehr 

darauf an, ob weitere Verstöße gegen 
die zugunsten schwerbehinderter 
Menschen getroffenen Verfahrens- 
und/oder Förderpflichten vorlagen. 
Ebenso dahinstehen konnte, ob die 
unterbliebene Beantwortung der Be-
schwerde des Klägers durch den 
beklagten Landkreis ein Indiz nach § 
22 AGG für eine Benachteiligung des 
Klägers wegen der Schwerbehinder-
ung sein konnte. ..." 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
in dieser letzten Ausgabe des Jahres 2021 stelle ich Ihnen drei Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts vor, darunter zwei 
besonders wichtige Entscheidungen, die den Urlaubsanspruch bei Kurzarbeit betreffen. 
 

Ihr Rechtsanwalt Stefan von Zdunowski, Fachanwalt für Arbeitsrecht 


